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Die vier in Deutschland herstellenden Zucker-Unternehmen Nordzucker, Südzucker, Pfeifer & Langen und Cosun Beet

planen eine Kooperation, um für den Fall eines Gasversorgungsnotstandes die Verarbeitung von Zuckerrüben zu sichern.

Die Vereinbarung sieht vor, dass sich die Unternehmen im Falle einer Kappung der Gasversorgung und resultierendem

Produktionsstillstand in den betroffenen Fabriken gegenseitig Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen. Der Verein

der Zuckerindustrie (VdZ) soll bei der Kooperation einbezogen werden. Ausweislich der PM des Bundeskartellamts vom

6.9.2022 führte dessen Präsident, Andreas Mundt, wie folgt aus: „Wir unterstützen Initiativen zur Krisenbewältigung im

Rahmen des Kartellrechts. Die Kooperation der Zuckerhersteller dient in diesen schwierigen Zeiten der Abfederung einer

möglichen Gasmangellage in der Produktion. Zurzeit werden einige Zuckerfabriken mit Erdgas befeuert. Bleibt das Gas

aus, käme es zum Produktionsstillstand mit gravierenden Folgen, da der Verderb großer Teile der Rüben-Ernte droht.

Das ist auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher ein Szenario, das es zu vermeiden gilt, da sich übermäßige Preis-

spitzen beim Grundprodukt Zucker in der gesamten Wertschöpfungskette auswirken. Für unsere wettbewerbliche Bewer-

tung war zentral, dass es sich um eine einmalige und zeitlich befristete Kooperation für den Fall eines Gasnotstandes

handelt. Der Informationsfluss zwischen den Unternehmen wird durch flankierende Maßnahmen auf das Nötigste be-

schränkt.“

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Bewertung ohne Gästekontakt? Be-

wertungsportal muss Echtheit prüfen

Bei einem Bewertungsportal (hier: Hotelbewer-

tungsportal) reicht die Rüge des Bewerteten, ei-

ner Bewertung liege kein Gästekontakt zugrun-

de, grundsätzlich aus, um Prüfpflichten des

Bewertungsportals auszulösen. Zu weiteren Dar-

legungen, insbesondere einer näheren Begrün-

dung seiner Behauptung des fehlenden Gäste-

kontakts, ist der Bewertete gegenüber dem Be-

wertungsportal grundsätzlich nicht verpflichtet.

Dies gilt nicht nur in dem Fall, dass die Bewer-

tung keinerlei tatsächliche, die konkrete Inan-

spruchnahme der Leistung beschreibende An-

gaben enthält und dem Bewerteten daher eine

weitere Begründung schon gar nicht möglich

ist, sondern auch dann, wenn für einen Gäste-

kontakt sprechende Angaben vorliegen (Klar-

stellung zu Senatsurteil vom 1. März 2016 –

VI ZR 34/15, BGHZ 209, 139 Rn. 26). Denn der

Bewertete kann diese Angaben regelmäßig

nicht überprüfen und damit den behaupteten

Gästekontakt nicht sicher feststellen. Einer nähe-

ren Begründung der Behauptung des fehlenden

Gästekontakts bedarf es nur, wenn sich die Iden-

tität des Bewertenden für den Bewerteten ohne

Weiteres aus der Bewertung ergibt. Im Übrigen

gilt die Grenze des Rechtsmissbrauchs.

BGH, Urteil vom 9.8.2022 – VI ZR 1244/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2049-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Flugbuchungen im Internet –

„Servicepauschale“ als verdecktes Zah-

lungsmittelentgelt

Ein Unternehmer, der Flugbuchungen im Inter-

net anbietet, verlangt ein zusätzliches Entgelt

für die Nutzung eines bestimmten Zahlungsmit-

tels, wenn bei den von ihm vorgegebenen Ein-

stellungen zunächst ein Preis angezeigt wird,

der nur für den Fall der Zahlung mit bestimm-

ten, nicht im Sinne des § 312a Abs. 4 Nr. 1 BGB

gängigen Kreditkarten erhältlich ist, und bei

Auswahl anderer Zahlungsmittel eine zusätzli-

che „Servicepauschale“ anfällt (Fortführung von

BGH, Urteil vom 24. August 2021 – X ZR 23/20,

WRP 2021, 1600).

BGH, Urteil vom 28.7.2022 – I ZR 205/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2049-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Pandemiebedingte Betriebsschlie-

ßung – Prüfung der Unzumutbarkeit eines

Festhaltens des Mieters am unveränderten

Vertrag

a) Eine durch die COVID-19-Pandemie bedingte

Betriebsbeschränkung eines Einzelhandelsge-

schäfts führt nicht zu einem Mangel der Miet-

sache im Sinne von § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB.

Dem Vermieter wird dadurch die vertraglich ge-

schuldete Leistung zur Überlassung und Erhal-

tung der Mietsache in einem zum vertragsgemä-

ßen Gebrauch geeigneten Zustand auch nicht

ganz oder teilweise unmöglich (im Anschluss an

Senatsurteil BGHZ 232, 178 = NJW 2022, 1370).

b) Im Fall einer Geschäftsschließung, die auf ei-

ner hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung

der COVID-19-Pandemie beruht, kommt grund-

sätzlich ein Anspruch des Mieters von gewerb-

lich genutzten Räumen auf Anpassung der Miete

wegen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß

§ 313 Abs. 1 BGB in Betracht (im Anschluss an

Senatsurteil BGHZ 232, 178 = NJW 2022, 1370).

c) Bei der Prüfung, ob dem Mieter ein Festhalten

an dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist,

sind auch die finanziellen Vorteile zu berücksich-

tigen, die der Mieter aus staatlichen Leistungen

zum Ausgleich der pandemiebedingten Nach-

teile erlangt hat. Zudem ist zu berücksichtigen,

ob und in welchem Umfang der Mieter in der

Zeit der Nutzungsbeschränkung Aufwendun-

gen, etwa infolge geleisteter Kurzarbeit, erspart

hat.

BGH, Urteil vom 13.7.2022 – XII ZR 75/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2049-3

unter www.betriebs-berater.de

OLG München: Verschmelzung als solche

kein wichtiger Grund für eine außerordent-

liche Kündigung i. S. v. § 314 Abs. 1 BGB

1. Zur Kündigung eines Dauerschuldverhältnis-

ses aus wichtigem Grund, wenn auf Seiten des

anderen Vertragspartners eine Verschmelzung

stattgefunden hat.

2. Die Verschmelzung also solche stellt keinen

wichtigen Grund für eine außerordentliche Kün-

digung im Sinne von § 314 Abs. 1 BGB dar. Hier-

für bedarf es besonderer Umstände, die die wei-

tere Erbringung der Dienste durch den überneh-

menden Rechtsträger unzumutbar machen;

insoweit sind allerdings keine hohen Anforde-

rungen zu stellen (im Anschluss an BGH, Urteil

vom 21.2.2014 – V ZR 164/13, NZM 2014, 312;

Urteil vom 2.7.2021 – V ZR 201/20, NZG 2021,

1370).

3. Ob ein wichtiger Grund für die Kündigung

vorliegt, ist aus der Sicht des betroffenen Unter-

nehmers zu beurteilen. Seine unternehmerische

Entscheidung ist der Überprüfung durch die Ge-

richte auf ihre sachliche Rechtfertigung und

Zweckmäßigkeit grundsätzlich entzogen, solan-

ge sich das unternehmerische Handeln nicht als

willkürlich darstellt (im Anschluss an BAG, Urteil

vom 26.9.2002 – 2 AZR 636/01 NZA 2003, 549).

OLG München, Urteil vom 29.8.2022 –

33 U 4846/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-2049-4

unter www.betriebs-berater.de
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